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1. Einführung

Application Service Providing bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich trotz knapper IT-Budgets einen schnellen Zugang zu modernen und zeitgemäßen Software-Lösungen zu erschließen. Statt Investitionen in eine eigene IT-Infrastruktur vorzunehmen und damit Fixkosten zu generieren, können Unternehmen die Leistungen als „Full Service-Package“ bedarfsgerecht aus einem Netz erhalten. Immer mehr Unternehmen  sind daher bereit, ASP Dienste in Anspruch zu nehmen, um so eine einfache, kostengünstige und zeitnahe Nutzung von bedarfsgerechten IT-Leistungen z.B. über das Internet zu beziehen. Für die Anbieter von ASP ist bei der Anbahnung und Abwicklung von ASP-Leistungen auch die vertragliche Einbettung dieser Leistungen ein Erfolgsfaktor. Der vorliegende Beispielsvertrag will deshalb die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Anbieter und Kunde in der täglichen Geschäftspraxis erleichtern und optimieren.

Die Geschäftsmodelle der Anbieter und die Anwendungsmöglichkeiten von ASP sind ebenso vielgestaltig wie die Kunden und ihre Anforderungen. Ein großes Unternehmen, das umfassende Anwendungen über ein Netz nutzen will, hat andere Anforderungen, als der einzelne private Kunde im täglichen Massengeschäft. Dies kommt insbesondere im Rahmen von sog. Outsorcing-Geschäften oder sonstigen Geschäftsmodellen, wie z.B. sog. 

· On-Demand-Services, 

· Business-Process-Outsourcing oder 

· Dedicated Application Hosting

zum Ausdruck, wenn und soweit ein Unternehmen seine Software-Applikationen (z.B. ERP-, CRM-Software oder Office-Anwendungen etc.) durch einen Anbieter betreiben lassen möchte und der Anbieter die Software-Applikationen vom Kunden oder von dem Softwarehersteller zum Zwecke des Betriebs für den Kunden lizenzieren und übernehmen soll, wobei die Nutzer - in der Regel die Mitarbeiter des Kunden - mittels Telekommunikation z.B. über das Unternehmens-Netzwerk und mit Hilfe einer Fernzugriffs-Software (z.B. einem Browser oder einer Client-Lösung) auf die Software-Applikationen zum Zwecke der Nutzung zugreifen. Diese Unterschiedlichkeit muss sich zwangsläufig auch in der vertraglichen Ausgestaltung widerspiegeln. Und: Während im Massengeschäft kaum Raum für individuelle, abweichende Vereinbarungen besteht, bedarf die vertragliche Ausgestaltung der Vertragsklauseln und insbesondere die Leistungsbeschreibung bei großen Kunden der sorgfältigen Anpassung. Es ist daher nicht sinnvoll, einen einheitlichen Vertrag für alle ASP-Leistungen zu formulieren. Letztlich versteht sich dieser Beispielsvertrag darum als Aufbereitung möglicher Formulierungen, die ebenfalls im Rahmen der Abfassung von Individualverträgen bezüglich sog. Outsorcing-Geschäfte oder sonstiger Geschäftsmodelle (vgl. oben) wertvolle Beiträge liefern können. 

Die Beispielsformulierungen sind unverbindlich und sollten, wo dies möglich ist, durch das jeweilige Unternehmen verhandelt bzw. geprüft, angepasst oder ergänzt werden. Die dargestellte Materie ist zudem der fortlaufenden Entwicklung des Rechts und der Technik unterworfen. Der Beispielsvertrag kann daher auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 

Anwendungsbereich und Systematik

Der Beispielsvertrag erfasst nur die ASP-Leistung als solche (vgl. § 1: Bereitstellung des ASP-Produkts), nicht jedoch die kundenindividuellen Vereinbarungen wie z.B. Implementie​rung, Schulungen, Beratungsleistungen, Datenarchivierung, Projektmanagement etc.

Der Beispielsvertrag besteht aus vier Teilen:

· dem Application Service Providing-Vertrag (mit den Allgemeinen rechtlichen Klauseln),

· den Leistungspflichten des Anbieters (Beschreibung der Standardleistungen, Anhang A),

· den kundenindividuellen Vereinbarungen (Anhang B) und

· den Preisen der Leistungen (Anhang C).

Werden für das ASP-Produkt zusätzliche Leistungen, z.B. Schulungen, Beratungsleistungen, Datenarchivierung, Projektmanagement etc. erbracht, erbringt der Anbieter diese jeweils nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung und gegen gesondertes Entgelt, das sich nach der vom Kunden zu gestaltenden anhängenden Preisliste (Anhang C) richtet. Wenn und soweit der Kunde die Inanspruchnahme von zusätzlichen Leistungen wünscht, können die Parteien diese im Anhang B vereinbaren.

Der Beispielsvertrag erfasst nur Geschäftsbeziehungen, bei denen Anbieter und Kunde ihre Niederlassung bzw. ihren Wohnsitz in Deutschland haben, grenzüberschreitende Verträge müssen gesondert formuliert werden. 


2. Beispielvertrag


Application Service Providing-Vertrag

Vertragsparteien

Zwischen ....................................................................................................................(Anbieter)

und................................................................................................................................(Kunde)

wird folgender Application Service Providing-Vertrag geschlossen:

§ 1 Allgemeiner Vertragsgegenstand

Die nachfolgenden Vereinbarungen regeln die Bereitstellung des ASP-Produkt durch Anbie​ter. Mit ASP-Produkt erhält Kunde die technische Möglichkeit und Berechtigung, auf eine Softwareapplikation, welche auf einem (optional einzufügen:…anbietereigenen, zentralen…) Server von Anbieter/Dritter gehostet wird, mittels Telekommunikation* zuzugreifen und die Funktionalitäten der Softwareapplikation im Rahmen dieses Vertrages zu nutzen. Zu diesem Zweck stellt Anbieter das ASP-Produkt zur Nutzung für Kunde und die von ihm berechtigten Nutzer*, die in der kundenindividuellen Vereinbarung (Anhang B) festgelegt sind, bereit.

§ 2 Leistungen, Preise*
Art und Umfang der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus den Leistungspflichten des Anbieters (Leistungsbeschreibung der Standardleistungen, Anhang A) sowie aus der kundenindividuellen Vereinbarung (Anhang B). Die dazugehörigen Preise sind in Anhang C beschrieben. Diese Anhänge sind dem Vertrag beigefügt und als solche Vertragsbestandteil.

§ 3 Nutzungsrecht 

3.1 Kunde erhält (optional einzufügen: …und die von ihm gemäß § 1 berechtigten Nutzer erhalten…) das nicht ausschließliche, auf die Laufzeit dieses Vertrages zeitlich beschränkte Recht, auf ASP-Produkt mittels Telekommunikation zuzugreifen und mittels eines Browsers die mit ASP-Produkt verbundenen Funktionalitäten gemäß diesem Vertrag zu nutzen. Dar​über hinausgehende Rechte, insbesondere an dem ASP-Produkt, der Softwareapplikation oder der Betriebssoftware erhält Kunde nicht. 

3.2 Kunde ist nicht berechtigt, ASP-Produkt über die nach Maßgabe dieses Vertrages erlaubte Nutzung hinaus zu nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen oder es Dritten zugänglich zu machen. Insbesondere ist es Kunde nicht gestattet, ASP-Produkt oder Teile davon zu vervielfältigen, zu veräußern oder zeitlich begrenzt zu überlassen, vor allem nicht zu vermieten oder zu verleihen.

	(Alt. 1) Für jeden Fall, in dem Kunde die Nutzung von ASP-Produkt durch nicht von Kunde benannte Nutzer oder Dritte schuldhaft ermöglicht, hat Kunde jeweils Schadensersatz in Höhe der Vergütung zu leisten, die im Falle des Abschlusses eines Vertrages während einer ordentlichen Vertragsdauer von ... Monaten/ Jahren Mindestvertragsdauer in der höchsten Vergütungsstufe für einen einzelnen Nutzer an​gefallen wäre. Der Nachweis, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden vorliegt, bleibt Kunde vorbehalten. Anbieter bleibt berechtigt, einen weitergehenden Schaden geltend zu machen.
	(Alt. 2) Für jeden Fall, in dem Kunde die Nutzung von ASP-Produkt durch Dritte oder durch nicht von Kunde benannte Nutzer schuldhaft ermöglicht, hat Kunde jeweils eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe des sechsfachen/ zwölffachen etc. monatlichen Überlassungspreises zu zahlen. Die Geltendmachung von Schadensersatz bleibt Anbieter vorbehalten. In diesem Fall wird die Vertragsstrafe auf den Schadensersatzanspruch angerechnet.
	(Alt. 3) Für jeden Fall, in dem Kunde die Nutzung von ASP-Produkt durch Dritte oder nicht von Kunde benannte Nutzer schuldhaft ermöglicht, hat Kunde jeweils einen Schadensersatz in Höhe von ... einem Viertel.... der für die reguläre Vertragslaufzeit zu zahlenden monatlichen Preise zu leisten. Beträgt die Restlaufzeit des Vertrages noch mehr als ...Monate, so ist nur ein Zeitraum von ... Monaten zu Grunde zu legen. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn Anbieter einen höheren oder Kunde einen geringeren Schaden nachweist. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt Anbieter vorbehalten.


3.3 Alternativ zu verwenden*:
3.4 Im Falle einer unberechtigten Nutzungsüberlassung hat Kunde Anbieter auf Verlangen unverzüglich sämtliche Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche gegen den Nutzer zu machen, insbesondere dessen Namen und Anschrift mitzuteilen. 

3.5 Wird die vertragsgemäße Nutzung von ASP-Produkt ohne Verschulden von Anbieter durch Schutzrechte Dritter beeinträchtigt, so ist Anbieter berechtigt, die hierdurch betroffenen Leistungen zu verweigern. Anbieter wird Kunde hiervon unverzüglich unterrichten und ihm in geeigneter Weise den Zugriff auf seine Daten ermöglichen. Kunde ist in diesem Fall nicht zur Zahlung verpflichtet. Sonstige Ansprüche oder Rechte von Kunde bleiben unberührt.

§ 4 Datenschutz und Datensicherheit

4.1 Beide Parteien werden die jeweils anwendbaren, insbesondere die in Deutschland gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten und ihre im Zusammenhang mit dem Vertrag eingesetzten Beschäftigten auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichten, soweit diese nicht bereits allgemein entsprechend verpflichtet sind.

4.2 Erhebt, verarbeitet oder nutzt Kunde selbst oder durch Anbieter personenbezogene Daten, so steht er dafür ein, dass er dazu nach den anwendbaren, insb. datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist und stellt im Falle eines Verstoßes Anbieter von Ansprüchen Dritter frei.
4.3 Alternativ zu verwenden*:
	(Alt.1): Soweit die zu verarbeitenden Daten personenbezogene Daten sind, liegt eine Auftragsdatenverarbeitung vor und Anbieter wird die Weisungen des Kunden (z.B. zur Einhaltung von Löschungs- und Sperrungspflichten) beachten. Die Weisungen müssen rechtzeitig schriftlich mitgeteilt werden. 


	(Alt.2): Es wird klargestellt, dass Kunde sowohl allgemein im Auftragsverhältnis als auch im datenschutzrechtlichen Sinne “Herr der Daten” bleibt (§ 11 BDSG). Kunde ist hinsichtlich der Verfügungsbefugnis und des Eigentums an sämtlichen Kunde-spezifischen Daten (eingegebene Daten, verarbeitete, gespeicherte Daten, ausgegebene Daten) Alleinberechtigte. Anbieter nimmt keinerlei Kontrolle der für Kunde gespeicherten Daten und Inhalte bezüglich einer rechtlichen Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung vor; diese Verantwortung übernimmt ausschließlich Kunde. Anbieter ist nur berechtigt, die Kunde-spezifischen Daten ausschließlich nach Weisung von Kunde (z.B. zur Einhaltung von Löschungs- und Sperrungspflichten) und im Rahmen dieses Vertrages zu verarbeiten und/oder zu nutzen; insbesondere ist es Anbieter verboten, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Kunde die Kunde-spezifischen Daten Dritten auf jedwede Art zugänglich zu machen. Dies gilt auch, wenn und soweit eine Änderung oder Ergänzung von Kunde-spezifischen Daten erfolgt. Hingegen ist Anbieter im Rahmen des datenschutzrechtlich Zulässigen während der Geltung dieses Vertrages zur Verarbeitung und Verwendung der Daten von Kunde (z.B. Abrechnungsdaten zwecks Abrechnung von Leistungen gegenüber Kunde) berechtigt.



4.4 Die Softwareapplikation, Server und Betriebssoftware sowie sonstige Systemkompo​nenten von ASP-Produkt werden (optional einzufügen: …in einem Rechnerverbund…) in einem Rechenzentrum von Dritten betrieben.

Anbieter kann Unteraufträge vergeben, hat aber dem Unterauftragnehmer die der Vorziffer (Auftragsdatenverwaltung) entsprechenden Verpflichtungen aufzuerlegen.

4.5 Anbieter trifft die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen gemäß der Anlage zu § 9 BDSG.

Kunde ist grundsätzlich nicht berechtigt, Zugang zu den Räumlichkeiten mit der Software​applikation, Server und Betriebssoftware sowie sonstigen Systemkomponenten von ASP-Produkt zu verlangen. Hiervon unberührt bleiben Zutrittsrechte des Datenschutzbeauftrag​ten von Kunde nach schriftlicher Anmeldung zur Prüfung der Einhaltung der Erfordernisse gemäß Anlage zu § 9 BDSG sowie des sonstigen gesetz- und vertragskonformen Umgangs von Anbieter mit personenbezogenen Daten im Rahmen des Betriebs von ASP-Produkt nach diesem Vertrag.
§ 5 Pflichten und Obliegenheit des Kunden
Kunde wird die ihn zur Leistungserbringung und –abwicklung dieses Vertrages treffenden Pflichten erfüllen. Er wird insbesondere

5.1 die vereinbarten Preise fristgerecht zahlen. Für jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat Kunde in dem Umfang, wie er das kostenauslösende Ereignis zu vertreten hat, Anbieter die diesem entstandenen Kosten zu erstatten;

5.2 alle von ihm für die Nutzung von ASP-Produkt vorgesehenen Nutzer benennen. Kunde verpflichtet sich ferner, jede durch Organisationsveränderungen, Mitarbeiterwechsel o.ä. hervorgerufene Veränderung in der Zuordnung der Nutzer, Anbieter mitzuteilen; 

5.3 die ihm bzw. den Nutzern zugeordneten Nutzungs- und Zugangsberechtigungen sowie Identifikations- und Authentifikations-Sicherungen vor dem Zugriff durch Dritte schützen und nicht an unberechtigte Nutzer weitergeben; 

5.4 dafür Sorge tragen, dass (z.B. bei der Übernahme von Texten und Daten Dritter auf Server von Anbieter) alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte beachtet werden;

5.5. die erforderliche Einwilligung des jeweils Betroffenen einholen, soweit er im Rahmen der Nutzung von ASP-Produkt personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt und kein gesetzlicher Erlaubnistatbestand eingreift;  

5.6 ASP-Produkt nicht missbräuchlich nutzen oder nutzen lassen, insbesondere keine Informationsangebote mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten übermitteln oder auf solche Informationen hinweisen, die der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig bzw. pornographisch sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen von Anbieter schädigen können;

5.7 den Versuch unterlassen, selbst oder durch nicht autorisierte Dritte Informationen oder Daten unbefugt abzurufen oder in Programme, die von Anbieter betrieben werden ein​zugreifen oder eingreifen zu lassen oder in Datennetze von Anbieter unbefugt einzudringen;

5.8 den möglichen Austausch von elektronischen Nachrichten nicht missbräuchlich für den unaufgeforderten Versand von Nachrichten oder Informationen an Dritte zu Werbezwecken (Spamming) nutzen;

5.9 Anbieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter freistellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung von ASP-Produkt durch ihn beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen oder die sich insb. aus datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung von ASP-Produkt verbunden sind. Erkennt Kunde oder muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung von Anbieter;
5.10 die an Anbieter übermittelten Daten regelmäßig und gefahrentsprechend, mindestens jedoch einmal täglich, sichern und eigene Sicherungskopien erstellen, um bei Verlust der Daten und Informationen die Rekonstruktion derselben zu gewährleisten *; 

5.11 vor der Versendung von Daten und Informationen diese auf Viren prüfen und dem Stand der Technik entsprechende Virenschutzprogramme einsetzen*;  
5.12 nach Abgabe einer Störungsmeldung (vgl. Leistungsbeschreibung) dem Anbieter die durch die Überprüfung entstandenen Aufwendungen ersetzen, wenn sich nach der Prüfung herausstellt, dass keine Störung der technischen Einrichtungen von Anbieter vorlag und der Kunde dies bei zumutbarer Fehlersuche hätte erkennen können;

5.13 die von ihm gemäß § 1 berechtigten Nutzer verpflichten, ihrerseits die für die Nutzung von ASP-Produkt in § 5.3 bis 5.8, und 5.10 sowie 5.11 aufgeführten Bestimmungen einzuhalten; 

5.14 bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages seine im System vorhandenen Datenbestände (optional einzufügen: …z.B. Mailboxinhalte und Dokumente…) durch Download zu sichern, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass nach Beendigung des Vertrages auf diese Datenbestände kein Zugriff durch Kunde mehr möglich ist*.

§ 6 Vertragswidrige Nutzung von ASP-Produkt

6.1 Anbieter ist berechtigt, bei rechtswidrigem* Verstoß von Kunde oder der von ihm benannten Nutzer gegen eine der in diesem Vertrag festgelegten wesentlichen Pflichten, insb. bei Verstoß gegen die in § 5.6. – 5.8 genannten Pflichten den Zugang auf ASP-Produkt und zu dessen Daten zu sperren*. Der Zugang wird erst dann wiederhergestellt, wenn der Verstoß gegen die betroffene wesentliche Pflicht dauerhaft beseitigt bzw. die Wiederholungsgefahr durch Abgabe einer angemessenen strafbewährten Unterlassungserklärung gegenüber Anbieter sichergestellt ist. Kunde bleibt in diesem Fall verpflichtet, die monatlichen Preise zu zahlen.

6.2 Anbieter ist berechtigt, bei einem Verstoß gegen § 5.6 – 5.8 die betroffenen Daten zu löschen*.
6.3 Liegt in den Fällen des § 6.1 und § 6.2 ein schuldhafter Verstoß von Kunde vor, ist  Kunde zum Schadensersatz in Höhe von ....* verpflichtet. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn Anbieter einen höheren oder Kunde einen geringeren Schaden nachweist; der Kunde kann auch nachweisen, dass kein Schaden vorliegt. Die Geltendmachung anderer Schadensersatzansprüche bleibt Anbieter vorbehalten.

6.4 Im Falle eines rechtswidrigen Verstoßes gegen die in § 5.6 – 5.8 festgelegten Pflichten durch einen Nutzer hat Kunde Anbieter auf Verlangen unverzüglich sämtliche Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche gegen den Nutzer zu machen, insbesondere dessen Namen und Anschrift mitzuteilen. 

§ 7 Zahlungsbedingungen

7.1 Monatliche Preise sind, beginnend mit dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung, für den Rest des Kalendermonats anteilig zu zahlen. Danach sind die Preise jeweils kalendermonatlich im Voraus zu zahlen. Ist ein Preis für Teile eines Kalendermonats zu berechnen, so wird dieser für jeden Tag mit 1/30 des monatlichen Preises berechnet.

7.2 Sonstige Preise sind nach Erbringung der Leistung zu zahlen.

7.3 Sofern kein Lastschriftseinzugsverfahren vereinbart ist, muss der Rechnungsbetrag spätestens am zehnten Tag nach Zugang der Rechnung auf dem in der Rechnung angegebenen Konto gutgeschrieben sein oder es muss bei  ..-Stelle ein Scheck in Höhe des Rechnungsbetrages eingegangen sein.

§ 8 Verzug

8.1 Während eines Zahlungsverzugs von Kunde in nicht unerheblicher Höhe ist Anbieter berechtigt, den Zugang auf ASP-Produkt zu sperren. Kunde bleibt in diesem Fall verpflichtet, die monatlichen Preise zu zahlen.

8.2 Kommt Kunde 

· für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung der Preise bzw. eines nicht unerheblichen Teils der Preise oder

· in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit der Bezahlung des Entgeltes in Höhe eines Betrages, der das Entgelt für zwei Monate erreicht, 

in Verzug, ist Anbieter berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen und einen sofort in einer Summe fälligen pauschalierten Schadensersatz in Höhe eines Viertels der bis zum Ablauf der regulären Vertragslaufzeit restlichen monatlichen Preise zu verlangen. 

8.3 Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn Anbieter einen höheren oder Kunde einen geringeren Schaden nachweist.
8.4 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges bleibt Anbieter vorbehalten.

8.5
Gerät Anbieter mit der betriebsfähigen Bereitstellung in Verzug, so richtet sich die Haftung nach § 9. Kunde ist nur dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Anbieter eine von Kunde gesetzte angemessene Nachfrist nicht einhält (optional zu verwenden: ...die mindestens zwei Wochen betragen muss). 

§ 9 Haftung

9.1 Anbieter haftet Kunde bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden unbeschränkt. 

9.2 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Anbieter im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. 

Im Übrigen haftet Anbieter nur, soweit er eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt hat. In diesen Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Für einen einzelnen Schadensfall ist die Haftung auf den Vertragswert begrenzt, bei laufender Vergütung auf die Höhe der Vergütung pro Vertragsjahr, jedoch nicht auf weniger als  € …. 

Ergänzend und vorrangig ist die Haftung von Anbieter  wegen leichter Fahrlässigkeit auf Schadens- und Aufwendungsersatz - unabhängig vom Rechtsgrund - insgesamt begrenzt auf  …. Prozent der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung. Die Haftung gemäß 9.1 und 9.2 Satz 1 von diesem Absatz unberührt.

9.3 Die verschuldensunabhängige Haftung von Anbieter auf Schadensersatz (§ 536 a BGB) für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel wird ausgeschlossen*. § 9.1 und 9.2 bleiben unberührt.

9.4 Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.


§ 10 Höhere Gewalt* 

10.1 Anbieter ist von der Verpflichtung zur Leistung aus diesem Vertrag befreit, wenn und soweit die Nichterfüllung von Leistungen auf das Eintreten von Umständen höherer Gewalt nach Vertragsabschluss zurückzuführen ist.

10.2 Als Umstände höherer Gewalt gelten zum Beispiel Krieg, Streiks, Unruhen, Enteignun​gen, kardinale Rechtsänderungen, Sturm, Überschwemmungen und sonstige Naturkatastrophen sowie sonstige vom Anbieter nicht zu vertretende Umstände. [Insbesondere Wassereinbrüche, Stromausfälle und Unterbrechungen oder Zerstörung datenführender Leitungen.]
10.3 Jede Vertragspartei hat die andere Vertragspartei über den Eintritt eines Falles von höherer Gewalt unverzüglich und in schriftlicher Form in Kenntnis zu setzen.

§ 11 Vertragsbeginn und –laufzeit, Kündigung* 

11.1 Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft. Die Mindestmietzeit von ASP-Produkt beträgt X Monate/Jahre und beginnt mit dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung.

11.2 Das Vertragsverhältnis kann von beiden Vertragsparteien frühestens zum Ablauf der Mindestmietzeit mit einer Frist von X* Kalendermonaten gekündigt werden. Andernfalls verlängert sich der Vertrag jeweils um X Monate / Jahre und kann dann mit einer Frist von X Kalendermonaten zum Ablauf des Jahres gekündigt werden.

11.3 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.[Als optionaler Zusatz kann der Ausschluss von 543 II Ziffer 1BGB formuliert werden: „Das Recht des Kunden, den Mietvertrag außerordentlich fristlos zu kündigen, wenn ihm der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird, wird ausgeschlossen (§ 543 Absatz 2 Ziffer 1 BGB).]
11.4 Alle Kündigungen nach diesem Vertrag haben schriftlich zu erfolgen. 

§ 12 Schlussbestimmungen*
12.1 Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftli​cher Zustimmung von Anbieter auf Dritte übertragen. Anbieter ist hingegen berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an ein Konzernunternehmen im Sinne von § 15 Aktiengesetz zu übertragen. (als optionaler Zusatz kann formuliert werden: Kunde wird hierüber von Anbieter schriftlich informiert und ist in diesem Fall berechtigt, den Vertrag außer-ordentlich zu kündigen*.) 

12.2 Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Ort*.


§ 13 Weitere Vertragsbestandteile

Wesentliche Bestandteile dieses Vertrages sind die folgenden ergänzend geltenden Anhänge:
Anhang A: Leistungspflichten des Anbieters (Beschreibung der Standardleistungen)

Anhang B: Kundenindividuelle Vereinbarungen

Anhang C: Preise der Leistungen
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* Siehe zu dieser Klausel, Option oder Formulierung die Erläuterung in den begleitenden Hinweisen.
Anhang A:

Leistungspflichten des Anbieters

(Beschreibung der Standardleistungen)

1. Bereitstellung der Standardleistungen

Anbieter stellt (optional einzufügen: …im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten…) Kunde mit ASP-Produkt Standardleistungen, deren Inhalt und Umfang sich aus der folgenden Leistungsbeschreibung ergeben, mit der in Ziffer 6 bezeichneten Verfügbarkeit betriebsfähig bereit. ASP-Produkt ist betriebsfähig bereitgestellt, wenn Anbieter Kunde die Freischaltung (Zugang zu funktionsfähigem ASP-Produkt) mitgeteilt hat.

2. Funktionalitäten von ASP-Produkt und Benutzerdokumentation 

Hier sind

· das ASP-Produkt, 

· dessen Funktionalitäten 

· die Benutzerdokumentationen und

· sonstige Leistungen, z.B. Pflege der Software sowie

· der Leistungsübergabepunkt 

zu beschreiben.

3. Zugangsberechtigung

Hier wird vom Anbieter der Prozess der Nutzungs- und Zugangsberechtigung des Kunden beschrieben*.
4. Datensicherung 

4.1 Hier wird vom Anbieter detailliert das Datensicherungskonzept beschrieben, z.B.

· Art und Umfang der zu sichernden Daten, 

· Online-/ Offlinezeiten, 

· Tage, Ort und Medium der Datensicherung, 

· Zeitpunkt der Löschung der gesicherten Daten.

4.2 Vom vertraglichen Leistungsumfang nicht erfasst ist die der Einhaltung von Archivierungspflichten, z.B. handelsrechtlicher oder steuerlicher Art dienende längerfristige Datensicherung, für die Kunde verantwortlich ist, sofern Kunde nicht mit Anbieter einen gesonderten Vertrag hierüber schließt. 

5. Service 

Hier werden die ergänzenden Serviceleistungen des Anbieters beschrieben.
Der Anbieter muss dem Kunden die Kontaktaufnahme ermöglichen, z.B. durch die Bereitstellung einer Hotline zur Entgegennahme von Störungsmeldungen. Als zusätzliche Serviceleistungen sind beispielsweise denkbar:

· Installations- und Supporthotline, 

· zusätzliche Dokumentationen, 

· Störungsmanagement, 

· überwachter Betrieb, für den folgende Klausel verwendet werden könnte:

„In der Servicezeit von ...... bis …... ist ein Mitarbeiter von Anbieter bzw. eines von Anbieter beauftragten Unternehmens im Rechenzentrum mit der Aufgabe anwesend, die Betriebsfähigkeit von ASP-Produkt zu überwachen, um die Beseitigung eventueller Störungen einzuleiten.“ (Optional kann darüber hinaus formuliert werden: „In der übrigen Zeit ist eine Rufbereitschaft verfügbar“)
6. Kundenseitige Voraussetzungen für die Leistungserbringung
6.1 Der Zugriff auf ASP-Produkt erfolgt mittels Telekommunikation (optional einzufügen: ...mittels einer 128-bit Secure Socket Layer-Verschlüsselung (SSL)...) Voraussetzungen für die Nutzung von ASP-Produkt sind:

Hier sollten die kundenseitigen Voraussetzungen individuell aufgezählt werden. Zu beachten sind dabei insbesondere:

· Internetzugang

· PC mit … - Betriebssystem (Hard- und Softwarevoraussetzungen festlegen)  

· erforderlicher Browser oder Client 

6.2 Die Bereitstellung dieser Voraussetzungen sowie der Telekommunikationsdienste einschließlich der Übermittlungsleistungen vom Leistungsübergabepunkt bis zu den von Kunde eingesetzten Geräten sind nicht Gegenstand dieses Vertrages, sondern obliegen Kunde. 

6.3 Im Anschluss an diese Klausel sollten

· weitere angebots- oder produktspezifische Mitwirkungspflichten des Kunden sowie ggf. die Folgen der Nichterfüllung dieser Pflichten festgelegt werden.

7. Verfügbarkeit

7.1 Bezug

Die Verfügbarkeit bezieht sich ausschließlich auf die in Ziffer 2 bezeichneten Funktionalitäten von ASP-Produkt.

7.2 Verfügbarkeit*
Anbieter stellt Kunde die in Ziffer 2 bezeichneten Funktionalitäten von ASP-Produkt während der nachfolgend benannten Systemlaufzeit bereit, jedoch unter Ausschluss der in Ziffer 8 vertraglich vereinbarten Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit.

Systemlaufzeit ist: (z.B. 24 Stunden/Tag und 365 Tage/Jahr, vom Anbieter auszufüllen)

Die Systemlaufzeit setzt sich zusammen aus den Zeiten der verfügbaren Nutzung und der Nichtverfügbarkeit. Die verfügbare Nutzung umfasst die Zeiten, in denen die Funktionalitäten benutzbar sind:



Beispiel* :

	
	V       v verfügbare Nutzung

	Mon Montag
	08:00 - 17:00 Uhr

	        Dienstag
	‘’

	        Mittwoch
	‘’

	        Donnerstag
	‘’

	        Freitag
	08:00 - 17:00 Uhr

	      . Feiertag *
	----------------------

	 n.b. Feiertag **
	----------------------


 
  * = bundeseinheitliche Feiertage,


 ** = Feiertage in [Bundesland]. 


Die Zeitangaben beruhen auf mitteleuropäischer Zeit-Zone für Deutschland

Zur verfügbaren Nutzung zählen auch die nachfolgend bezeichneten Zeiträume während 

· Störungen in oder aufgrund des Zustandes der nicht von Anbieter oder seinen Erfüllungsgehilfen bereit zu stellenden Infrastruktur;

· Störungen oder sonstigen Ereignissen, die nicht von Anbieter oder einem seiner Erfüllungsgehilfen verursacht sind, zum Beispiel Überschreitung der Schwellenwerte gemäß Ziffer 7.3;

· unerheblicher Minderung der Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch,

· Diese Aufzählung ist individuell unter Beachtung AGB-rechtlicher Grenzen zu ergänzen oder individuell zu vereinbaren.

Nichtverfügbarkeit liegt vor, wenn im Übrigen die vereinbarten Funktionalitäten nicht benutzbar sind. 

7.3 Zugelassene Beanspruchung (Schwellenwerte für die Systembelastung)

Anbieter kann seine Leistungen nur vertragsgemäß erbringen, wenn von Kunde die Einhaltung der nachfolgend bezeichneten Schwellenwerte sichergestellt wird. Bei einer Nutzung außerhalb dieser Schwellenwerte ist mit einer höheren Ausfallquote bis zu einem Totalausfall der als Server Wirkumgebung bezeichneten Hardware- und Betriebssoftware​bestandteile zu rechnen*.

	Maximale Anzahl User
	Zeitraum
	Funktionalität

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8. Geplante Nichtverfügbarkeit

8.1 Geplante Nichtverfügbarkeit

Anbieter ist außerhalb der in der Tabelle Ziffer 7.2 aufgeführten Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit berechtigt, die Software und/oder Hardware-Systeme zu warten, zu pflegen und Datensicherung vorzunehmen. Geplante Nichtverfügbarkeiten außerhalb der genannten Zeiten sind mit Kunde in Textform zu vereinbaren. Bei wichtigen Gründen wird Kunde seine Zustimmung nicht unbillig verweigern. 

8.2 Nutzung in Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit

Wenn und soweit Kunde in Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit ASP-Produkt nutzen kann, so besteht hierauf kein Rechtsanspruch. Kommt es bei einer Nutzung von ASP-Produkt in Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit zu einer Leistungsreduzierung 
oder -einstellung, so besteht für Kunde insbesondere kein Anspruch auf Gewährleistung oder Schadensersatz.

9. Reporting

Der Anbieter sollte in jedem Falle sicherstellen, dass er bei der Geltendmachung z.B. von Gewährleistungsansprüchen das Vorhandensein der vom Kunden beanstandeten Funktiona​litäten nachweisen kann*. Darüber hinaus hat der Anbieter die Möglichkeit, zum Zwecke des Aufbaus von Kundenvertrauen ein Reporting zu vereinbaren. Dafür könnte die nachfolgende Klausel benutzt werden: 

„Anbieter und Kunde vereinbaren das nachstehend beschriebene Messverfahren zur Feststellung der Verfügbarkeit. Auf dieser Grundlage stellt Anbieter Kunde (optional einzufügen: unentgeltlich) Berichte (individuell zu ergänzen: täglich/wöchentlich/monatlich/jährlich) zur Verfügung, die eine Feststellung der erreichten Verfügbarkeit beinhalten (Basisreporting). Über das Basisreporting hinaus stellt Anbieter Kunde auf schriftliches Verlangen die für Kunde aufgezeichneten Systemdaten, die eine Überprüfung der von Anbieter zur Verfügung gestellten Berichte ermöglichen, (optional einzufügen: unentgeltlich) zur Verfügung; dieses Verlangen kann nicht später als (individuell zu ergänzen, z.B. vier) Wochen nach Überlas​sung des Basisreporting geltend gemacht werden.“

Beispiel für Reportingtabelle, falls die Messung entsprechend vereinbart wird:
	Monitor Titel
	Gemessene Verfügbarkeit [%]
	Vereinbarte Systemlaufzeit in Minuten für den Zeitraum von ..... bis ..........
	Geplante Nichtverfügbarkeit in Minuten für den Zeitraum von ..... bis ..........
	Ungeplante Nichtver​fügbarkeit in Minuten für den Zeitraum von ..... bis ..........]

	Anwendung A am

Leistungsübergabepunkt
	
	
	
	

	Anwendung B am

Leistungsübergabepunkt
	
	
	
	

	Anwendung C am

Leistungsübergabepunkt
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Messverfahren

Hier kann der Anbieter ein Messverfahren vorsehen, wobei die nachfolgend beschriebenen Fragestellungen berücksichtigt werden sollten:

Was wird gemessen? Funktionalitäten und Komponenten? Antwortzeiten? 

Wie wird gemessen? D.h. welche Dauer der Antwortzeit wird zu Grunde gelegt?

Wie oft wird gemessen? D.h. in welchem Abstand werden Messungen durchgeführt? 

Anhang B:

Kundenindividuelle Vereinbarungen

1. Einleitung 

für den Verwender: Welche Themen können hier angesprochen werden (beispielhaft, jedoch nicht abschließend)

2. Festlegung des Nutzerkreises* 

(Bezug zu § 1 rechtliche Klauseln)

3. Meilensteine 

Die in den Leistungspflichten des Anbieters (Beschreibung der Standardleistungen, Anhang A) bezeichneten Standardleistungen werden nach folgendem Meilensteinplan erbracht:

      Milestone:             Datum:                Inhalt:
M1     ..........      betriebsfähige Bereitstellung

Kunde stellt Anbieter bis zum ............... die in der Leistungspflichten des Anbieters Beschreibung der Standardleistungen, Anhang A) bezeichneten Informationen zur Nutzeradministration, insbesondere zur nutzerbezogenen Administration von Nutzungs- und Zugangsberechtigungen von ASP-Produkt schriftlich zur Verfügung. 

4. Vereinbarung einer von A abweichenden, geringeren Verfügbarkeit

Berechnung der Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit ist wie folgt zu bestimmen:

V = ((SL – geplante NV) –NV) : (SL - geplante NV) x 100   (%)
Rechenergebnisse sind auf eine Nachkommastelle auf- bzw. abzurunden (ab der Ziffer 5 ist die vorstehende Nachkommazahl aufzurunden; bis zu der Ziffer 4 ist die vorstehende Nachkommazahl abzurunden).

	SL
	Vereinbarte Systemlaufzeit in Minuten

	NV
	Nichtverfügbarkeit in Minuten

	V
	Verfügbarkeit in %


Anbieter stellt die in dieser Anlage im Einzelnen bezeichneten Funktionalitäten mit der nachfolgenden Verfügbarkeit bereit, die im nachfolgend definierten Messzeitraum ermittelt wird. 

	Verfügbarkeit
	Messzeitraum (z.B. Tag, Woche oder Monat)

	[.........]  % pro 
	


Die Messzeiträume für die Verfügbarkeit beginnen jeweils... individuell auszufüllen. 

„Fehlende Messwerte aufgrund von Störungen im Mess-System hindern die Verfügbarkeit nicht, wenn Anbieter auf andere Weise die Verfügbarkeit darlegen kann“. 

5. Antwortzeiten

Hier kann der Anbieter die von ihm vorgesehenen Antwortzeiten definieren, soweit er solche vorsehen will*. 

6. Reaktionszeiten*

Anbieter trägt dafür Sorge, dass innerhalb von 2 Stunden ab Eingruppierung einer von Kunde beim First-Level-Support (vgl. Leistungen von Anbieter) gemeldeten technischen Störung die Störungsbeseitigung eingeleitet wird (Reaktionszeit). Die PRIO-Klassen sind nachfolgend definiert.

Anbieter trägt dafür Sorge, die von Kunde beim First-Level-Support gemeldete technische Störung ab Eingang der Störungsmeldung beim Second-Level-Support gemäß den nachfolgend beschriebenen Zeiträumen zu beseitigen. (Wiederherstellungszeiten):

PRIO 1:    XY Stunden

PRIO 2:    XY Stunden

PRIO 3:    XY Stunden

	PRIO 1:

Sämtliche in der Leistungsbeschreibung unter ........... bezeichneten Dienste sind vollständig nicht verfügbar; eine Umgehungslösung existiert nicht.

	PRIO 2:

Mindestens 4 der in PRIO 1 bezeichneten Dienste sind wesentlich beeinträchtigt, ohne dass eine Umgehungslösung zur Verfügung steht.

	PRIO 3:

Einzelne Funktionen der in PRIO 1 bezeichneten Dienste sind beeinträchtigt oder arbeiten nicht, z. B.............................

	Soweit einzelne Störungen einer PRIO-Stufe nicht zugeordnet werden können, erfolgt die Einstufung auf der nächsten niedrigeren Stufe. 


7. Eskalation*
Zunächst: Eskalationsstufen definieren!
Vom Anbieter ist zudem festzulegen, für welche Konstellationen das Eskalationsverfahren Anwendung finden soll. 

Die Eskalation im Zusammenhang mit diesem Vertrag erfolgt über:

Auf Seiten von Anbieter :

Stufe 1
Leiter XY
Stufe 2
Geschäftsführer/Vorstand 

Auf Seiten von Kunde:

Stufe 1 
Leiter XY
Stufe 2 
Geschäftsführer/Vorstand 

Um eine eventuelle Meinungsverschiedenheit einer raschen Klärung zuzuführen, hat eine Entscheidung innerhalb der Eskalationsstufe 1 binnen einer Frist von 14 Kalendertagen zu erfolgen. Diese Frist beginnt mit Eingang des die Meinungsverschiedenheit begründenden Sachverhaltes in schriftlicher Form bei der Stufe 1. Kann die Eskalationsstufe 1 innerhalb dieser Frist keine Entscheidung herbeiführen, ist der Vorgang unverzüglich der Eskalationsstufe 2 zur Entscheidung vorzulegen. Die Eskalationsstufe 2 soll innerhalb einer Frist von weiteren 14 Kalendertagen ab Eingang des Vorgangs eine definitive Entscheidung treffen. 

8. Auffangregelung: Sonstige, im Einzelfall zu vereinbarende Leistungen: 

Sollte Kunde über das Basisreporting und die Systemdaten hinausgehende Auswertungen wünschen, so wird Kunde die Erstellung dieser Auswertungen gesondert berechnen.

Anhang C:

Preise der Leistungen

3. Begleitende Hinweise

Begleitende Hinweise zum Beispielsvertrag

Wie in der Einführung bereits dargestellt, ist der Beispielsvertrag nicht als starre Vorgabe zu verstehen, sondern erfordert an vielen Stellen die individuelle Ergänzung bzw. Vervollständigung. In einigen Paragraphen sind einzelne, optionale bzw. alternative Klauseln formuliert, die optisch hervorgehoben sind. Jeder Anbieter muss entsprechend seines Geschäftsmodells bzw. der Kundenanforderungen überprüfen, ob und welche dieser Klauseln er übernimmt. Zu den in den Allgemeinen rechtlichen Klauseln mit einem hochgestellten Sternchen (*) gekennzeichneten Begriffen oder Klauseln finden sich im Folgenden Erläuterungen, die der Anbieter vor der Vertragsformulierung unbedingt lesen sollte.       

Begleitende Hinweise zu den allgemeinen rechtlichen Klauseln:

Allgemein

Statt des Begriffspaars „Anbieter / Kunde“ kann auch  „Auftragnehmer / Auftraggeber“ verwendet werden.

§§ 1 und 3: Begriff der Telekommunikation

Der Begriff „Telekommunikation“ kann in der Klausel auch ersetzt werden durch den Passus „…Telekommunikationsverbindung (z.B. Internet)…“.

§ 1 S.2: Nutzerkreis  

Diese Klausel geht davon aus, dass der Kunde einen Kreis berechtigter Nutzer in der kundenindividuellen Vereinbarung (B) individuell bestimmt hat. 
§ 2 Leistungen, Preise

Der Anbieter kann eine Klausel zur Preiserhöhung aufnehmen. Eine solche Klausel könnte den folgenden Wortlaut haben:
Preiserhöhung

„Anbieter ist berechtigt, die üblichen oder listenmäßigen Preise für die vertraglichen Leistungen zum Ausgleich von Personal- und sonstigen Kostensteigerungen angemessen zu erhöhen. Anbieter wird diese Preiserhöhungen Kunde schriftlich oder per E-Mail bekannt geben; die Preiserhöhungen gelten nicht für die Zeiträume, für die Kunde bereits Zahlungen geleistet hat. Beträgt die Preiserhöhung mehr als X % des bisherigen Preises, so ist der Kunde berechtigt, den Vertrag im Ganzen mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats zu kündigen; macht er von diesem Kündigungsrecht Gebrauch, so werden bis zum Wirksamwerden der Kündigung die nicht erhöhten Preise berechnet. Eine Erhöhung der Preise innerhalb von drei Monaten nach Vertragsabschluss nach erstmaliger Erbringung der Leistungen ist ausgeschlossen.“
§ 3.3: Ansprüche bei unberechtigter Nutzung.

Ziel der Klausel ist es, die dem Anbieter im Fall einer unberechtigten Nutzung entstehende Gewinneinbuße auszugleichen. Vor diesem Hintergrund gibt es drei mögliche Formulierungen: 

1. Formulierungsalternative: 

Diese Formulierung orientiert sich an dem Gedanken, dass der Anbieter regelmäßig seinen Schadensersatzanspruch voll ausschöpfen will. Hierfür bietet sich die Ausrichtung an der Vergütung an, da diese dem Anbieter entgeht. Für Anbieter mit einem gestaffelten Vergütungssystem ist optional eine Formulierungserweiterung aufgenommen worden.

2. Formulierungsalternative:

Die zweite Formulierungsalternative rückt demgegenüber eine Vertragsstrafe in den Vordergrund, die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches bleibt aber unbenommen (s. u.). Diese Vorgehensweise kann Konstellationen auffangen, in denen der vom Kunden zu zahlende, pauschale Schadensersatz aufgrund der Berechnung nach der Vertragslaufzeit zu gering ist, um den Interessen des Anbieters Rechnung zu tragen. In diesen Fällen kann es eine praktische Erleichterung sein, den Fall der unberechtigten Nutzung durch eine Vertragsstrafe in Höhe der eigentlich zu zahlenden Lizenzgebühr zu sanktionieren. Zwar wäre es dem Anbieter unbenommen, einen höheren Schaden als den pauschal berechneten geltend zu machen. In diesem Fall müsste der Anbieter diesen Schaden allerdings konkret darlegen und beweisen, was sehr aufwändig sein kann. 

Nach Satz 2 der Klausel kann der Anbieter auch seinen Schadensersatzanspruch geltend machen. Insoweit gibt es drei Methoden zur Schadensberechnung, zwischen denen der Anbieter wählen kann: Die Berechnung des konkreten Schadens, die Schadensberechnung in Gestalt des vom Verletzer durch den Eingriff erzielten Gewinns sowie die Schadensberechnung in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr. Als angemessen gilt dabei eine Lizenzgebühr, die bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte. 

Der letzte Satz der zweiten Formulierungsalternative, nach dem die Vertragsstrafe auf den Schadensersatzanspruch angerechnet wird, ist in jedem Fall aufzunehmen. Schon vor Inkrafttreten des AGBG hat die Rechtsprechung die in §§ 340 Abs.2, 341 Abs. 2 BGB vorgesehene Anrechenbarkeit der Vertragsstrafe auf den Schadensersatz als nicht abdingbar bezeichnet. Dies rechtfertigt sich auch heute noch durch die Überlegung, dass der Vertragsstrafe entsprechend ihrer Doppelfunktion ein Element des Schadensersatzes innewohnt und dieser grundsätzlich nicht zu einer über den Schadensersatz hinausgehenden Bereicherung des Gläubigers führen soll. Zu beachten ist darüber hinaus, dass nach der Rechtsprechung (OLG Düsseldorf in NJW-RR 2001, 1387,1389) eine Vertragsstrafenregelung unwirksam ist, die unklar hinsichtlich der Anrechnung der Vertragsstrafe auf einen Schadensersatzanspruch formuliert ist. 

(Anstelle des x-fachen monatlichen Überlassungspreises könnte auch ein fester Euro- Betrag in die Klausel aufgenommen werden. Wie hoch dieser sein soll, müsste dann in jedem Einzelfall mit dem zuständigen Produktmanagement besprochen werden. Zu beachten ist dabei unbedingt, dass aufgrund § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB Vertragsstrafen unwirksam sind, die eine unangemessen hohe Strafe vorsehen. Eine solche Unangemessenheit ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Sanktion außer Verhältnis zum Gewicht des Vertragsverstoßes und zu dessen Folgen für den Vertragspartner steht.)

3. Formulierungsalternative

Der Bruchteil des regulären Vertragspreises, der für die Höhe des Schadenersatzes maßgeblich ist, muss vom Anbieter individuell ausgefüllt werden. 

Satz 2 dient der Erfassung von Verträgen mit besonders langer Laufzeit. Hat der Vertrag nämlich noch eine sehr lange Restlaufzeit, könnte das dazu führen, dass der Schadensersatz unangemessen hoch ausfällt. Diese Konstellation soll aufgefangen werden. Der in der ersten Klammer einzutragende Wert 1 muss daher höher sein als der in die zweite Klammer einzutragende Wert 

§ 3.5: Leistungsverweigerung bei Beeinträchtigung der Nutzung

Ein Leistungsverweigerungsrecht sollte hier nur im Falle des Nichtverschuldens durch den Anbieter in Betracht kommen; andernfalls besteht die Gefahr, dass die Rechtsprechung diese Klausel als vollständige Haftungsfreizeichnung insbesondere an §  309 Ziffer 7. BGB misst und diese für unwirksam erklärt. Denn das Leistungsrisiko liegt grundsätzlich beim Anbieter. Sonstige Ansprüche oder Rechte sollen dem Kunden nach dieser Klausel nicht abgeschnitten werden. Satz 3 hat insoweit eine klarstellende Funktion. Es bleibt dem Verwender überlassen, nach rechtlicher Überprüfung - und soweit zulässig - abweichende Bestimmungen auf der Rechtsfolgenseite zu verwenden.

§ 4.3: Auftragsdatenverarbeitung 

Welche Variante in welcher Konstellation empfehlenswert ist, sollte der Anbieter mit seinem betrieblichen Datenschutzbeauftragten abstimmen.

§ 4.4. Datenverarbeitung durch Dritte

Werden die personenbezogenen Daten durch Dritte verarbeitet, so ist aufgrund  § 11 BDSG –Auftragsdatenverarbeitung- die als § 4.4. formulierte Klausel aufzunehmen. Bei Verarbeitung von Daten im Ausland ist gesondert zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen (z.B. der § 4 - § 4 c BDSG) vorliegen. 

§ 5.10: Pflicht des Kunden zur Datensicherung

Die Klausel in § 5.10 ist dann sinnvoll, wenn das ASP-Produkt die Funktionalität bereitstellt und die Datenspeicherung zumutbar ist.

§ 5.11: Pflicht des Kunden zum Schutz vor Viren

Die Verpflichtung des Kunden, vor der Versendung von Daten und Informationen diese auf Viren prüfen und dem Stand der Technik entsprechende Virenschutzprogramme einsetzen ist optional und je nach Geschäftsmodell des Anbieters dem Kunden aufzuerlegen. 

§ 5.12: Verpflichtung der durch den Kunden berechtigten Nutzer

§ 5.12 stellt klar, auf welche Regelungen der Kunde die von ihm berechtigten Nutzer für die Nutzung des ASP-Produkts verpflichten muss. Abstand genommen wurde in § 5.12 von der Verweisung auf den Freistellungsanspruch aus § 5.9. Dieser Verweis wurde allerdings nicht deshalb unterlassen, weil insoweit kein praktisches Bedürfnis besteht, sondern vielmehr, weil die formularmäßige Verpflichtung zur Freistellung des Anbieters durch den Nutzer eine überraschende Klausel bzw. Vertrag zu Lasten Dritter und damit unzulässig sein dürfte. Eine entsprechende Individualvereinbarung ist aber möglich und auch ratsam.

§ 5.14 Pflichten des Anbieters bei Beendigung des Vertragsverhältnisses
Optional kann in § 5.14 auch noch die folgende Klausel aufgenommen werden: 

„Bei Vertragsbeendigung wird (Anbieter) dem Kunden seinen aktuellen Datenbestand auf geeigneten (maschinenlesbaren) Datenträgern zur Verfügung stellen.“
§ 6.1: Sperrung bei vertragswidriger Nutzung

In dieser Klausel ist der Terminus „rechtswidrig“ (nicht „schuldhaft“) aufgenommen worden, um den Gleichlauf zu § 11 TDG herzustellen. 

(§ 11 TDG: Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern 

1. sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information haben und ihnen im Falle von Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder die Information offensichtlich wird, oder 

2. sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie diese Kenntnis erlangt haben. 

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird.)

Von der Aufnahme einer Regelung zur Widerruflichkeit des Nutzungsrechts ist Abstand genommen worden, da sich schon aus § 3.1 ergibt, dass der Kunde bei nicht vertragsgemäßer Nutzung gar kein Nutzungsrecht hat.

§ 6.2: Datenlöschung bei Pflichtverstoß

Die Berechtigung zur Löschung folgt aus § 11 Ziffer 2 TDG, vgl. oben.

§ 6.3 S.1: Schadensersatz bei vertragswidriger Nutzung

Die Höhe der Schadensersatzpauschale ist individuell auszufüllen. Die Pauschale darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen (§ 309 Nr. 5 BGB). Der Schadensersatzanspruch sollte den Aufwand für die Sperrung oder Löschung umfassen.

Gewährleistung: 

Vom Anbieter ist individuell zu entscheiden, ob und inwieweit eine Klausel zur Gewährleistung aufzunehmen ist. Denkbar ist beispielsweise die Formulierung einer  Minderungsklausel; möglich ist auch, Verfahren zur Minderung des monatlichen Preises zu hinterlegen (z.B. Bonus-Malus Regelung in Bezug auf die Erreichung der vereinbarten Verfügbarkeitswerte), da das Minderungsrecht des Kunden sogar vollständig ausgeschlossen werden kann (vgl. BGH NJW-RR 1993, 519).

Formulierungsvorschlag für eine Minderungsregel:

„Nichteinhaltung der Verfügbarkeit
Wird am Ende des Abrechnungszeitraumes festgestellt, dass die Verfügbarkeitszusage nicht eingehalten wurde, gilt folgende pauschalierte Minderung der im Abrechnungszeitraum gezahlten Vergütung als vereinbart (Nichtverfügbarkeitsstaffel):
von           
bis        
Minderung
   xx,x %   
xx,x  %        
x %
< xx,x %   
xx,x  %        
x %
< xx,x %   
xx,x   %       
x %
< xx,x                                 
x %
Bei einem nicht vom Kunden zu vertretenden Ausfall der Systeme über jeweils die gesamte Verfügungszeit von xx aufeinander folgender Arbeitstagen, werden dem Kunden darüber hinaus xx % der betreffenden Vergütung (Monat/Jahr etc.) zurückerstattet.“

§ 9 Haftung:

In § 9 sind gesetzliche Grenzen der Haftungsbeschränkung abgebildet, die unumgänglich sind, denn das seit dem 1.1.2002 geltende neue Schuldrecht setzt der Haftungsbeschränkung in AGB enge Grenzen insbesondere durch die §§  309 Nr.7 und Nr.8 BGB: 

Zwingend erforderlich ist nach diesen Vorschriften die Haftung für Schäden aus der Verlet​zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen/fahrlässigen Pflichtverletzung auch des gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfens beruhen. Ebenfalls nicht möglich ist die Beschränkung der Haftung für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters oder auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül​lungsgehilfen des Anbieters beruhen. Nach der Rechtsprechung ist darüber hinaus kein Haftungsausschluss bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten möglich (Rspr.) (Daraus folgt auch: Kein Haftungsausschluss beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften). Schließlich ist kein Haftungsausschluss für die Fälle des Produkthaftungsgesetzes (§ 14 ProdHG) möglich. Der verbleibende Spielraum für Haftungsbeschränkungen ist in § 9 genutzt.

§ 9.3: Verschuldensunabhängige Haftung

Diese Klausel geht von der Abdingbarkeit der verschuldensunabhängigen Haftung für anfängliche Mängel aus, vgl. insoweit die Rechtsprechung: BGH NJW-RR 91 S.74 und BayOLG in NJW 85 S. 1716; vgl. auch MüKo Rn 16 zu § 538 (a. F), Palandt Rn 7 zu § 536 a (n.F) 

§ 10: Höhere Gewalt

Eine Regelung zur höheren Gewalt ist nicht unbedingt nötig. Zum Begriff „Höhere Gewalt“ und dem damit verbundenen Rechtsgedanken vgl. z.B. BGH 7 ZR 172/86 (3.12.1987) = BGHZ 100 S.185
§ 11.2: Vertragskündigung

Bei der Vervollständigung der Klausel sollte darauf geachtet werden, dass ein angemessenes Verhältnis von Laufzeit des Vertrags und Kündigungsfrist abgebildet wird. (Siehe dazu z.B. auch Palandt, § 309 Rz 86) 

§ 11: Kündigung bei Insolvenz 

Ein einseitiges Kündigungsrecht aus wichtigem Grund im Hinblick auf § 112 Insolvenzordnung ist nicht aufgenommen worden. Der Anbieter muss im jeweiligen Einzelfall überlegen, ob er ein solches aufnehmen will. (Literatur zu einseitigem Lösungsrecht bei Insolvenz des Vertragspartners: MDR 2003 S.121-124; siehe auch Palandt § 543 Rz 3 und 17)

§ 12. 1 S.2: Kündigungsrecht bei Übertragung an ein Konzernunternehmen  

Ein Recht zur Lösung vom Vertrag, wenn eine Übertragung stattfindet, ist im Hinblick auf § 309 Nr.10 BGB aufgenommen worden. Es ist jedoch streitig, ob diese Regelung auf Mietverhältnisse überhaupt Anwendung findet. (vgl. Palandt § 309 Rz 90). Der jeweilige Anbieter muss selbst abwägen, ob er das Risiko einer Klauselnichtigkeit eingehen will. 

§ 12.2: Gerichtsstandswahl

Die Wahl des Gerichtsstands ist möglich zwischen Kaufleuten, nicht aber, wenn ein Verbraucher Vertragspartner ist. 

Anwendungsbereich des Beispielsvertrags

Der Beispielsvertrag erfasst nur Geschäftsbeziehungen, bei denen Anbieter und Kunde ihre Niederlassung bzw. ihren Wohnsitz in Deutschland haben, für eine Anwendung im Ausland bzw. bei grenzüberschreitenden Geschäften (Standorte des Kunden im Ausland) sind die Formulierungen nicht zugeschnitten. 
Weitere Schlussbestimmungen, § 12

Geheimhaltungsklausel

Ob und inwieweit der Anbieter im Rahmen der Schlussbestimmungen auch eine Geheimhaltungsvereinbarung aufnehmen will, muss er im jeweiligen Einzelfall nach praktischem Bedarf und auch im Hinblick auf die §§ 305 ff BGB selbst entscheiden (vgl. hierzu beispielhaft BGH WM 1993, 1471). Entscheidet sich der Anbieter für die Aufnahme, könnte eine entsprechende Klausel folgendermaßen formuliert werden: 

„Geheimhaltung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die sie - einschließlich ihrer Erfüllungsgehilfen - anlässlich der Vertragsanbahnung oder der Vertragserfüllung erlangt haben, vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtungen gelten nicht für Informationen, Kenntnisse und Erfahrungen, die 

(a) nachweislich ohne Verletzung dieser Geheimhaltungsverpflichtung allgemein bekannt sind, 

(b) den Parteien bereits vor Erhalt der Informationen, Kenntnisse und Erfahrungen nachweislich 


 bekannt waren, 

(c) von einem Dritten ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung erhalten worden oder 

(d) nachweislich unabhängig erarbeitet worden sind.“

Schriftformklausel 
Häufig findet sich in Verträgen eine sog. Schriftformklausel. Die Vereinbarkeit einer solchen Klausel mit § 307 I Satz 1 BGB ist allerdings problematisch. So ist nach der Rechtsprechung des BGH (BGH in NJW 2001, 292 ff) eine Schriftformklausel unwirksam, wenn sie dazu dient, insbesondere nach Vertragsschluss getroffene Individualvereinbarungen zu unterlaufen, indem sie beim anderen Vertragsteil den Eindruck erweckt, eine (lediglich) mündliche Abrede sei entgegen allgemeinen Rechtsgrundsätzen unwirksam. Der BGH lag zur Überprüfung folgende Klausel vor: "Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen sowie für nachträgliche Vertragsänderungen." 

Danach wäre also unter AGB-rechtlichen Gesichtspunkten eine Klausel unwirksam, wenn durch diese bei einem rechtsunkundigen Vertragspartner der Eindruck erweckt werden kann, das Schriftlichkeitserfordernis sei eine zwingende Voraussetzung, um eine rechtswirksame Vereinbarung herbeizuführen. Diese Erwägung dürfte wohl auch für den unternehmerischen Verkehr gelten. 

Wegen ihres Appellcharakters findet eine Schriftformklausel gleichwohl oft Aufnahme in Verträgen. Eine Formulierung könnte beispielsweise lauten:

„Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages und seiner Anhänge bedürfen der Schriftform und sind von beiden Parteien zu unterzeichnen.“

Salvatorische Klausel

Auch eine sog. salvatorische Klausel hält den AGB-rechtlichen Vorgaben oft nicht stand (vgl. Palandt Ergänzungsband zur 61. Aufl, § 306 Rn 9 mit Verweis auf Entscheidungen des OLG Celle und des KG bezüglich Verstoßes gegen § 306 Abs. 2 und BGH NJW-RR 96, 786: Unvereinbarkeit mit dem Transparenzgebot.) Der BGH hat z.B. entschieden (NJW 1009, 829, 831), dass eine (salvatorische) Klausel, wonach anstelle einer rechtsunwirksamen Bestimmung eine rechtswirksame treten soll gegen § 6 II AGBG (jetzt unverändert § 306 II BGB) verstoße. Das Gleiche dürfte für die Lückenfüllung gelten. 

„Im Falle der ganzen oder teilweisen Unwirksamkeit einzelner Klauseln der vorliegenden Vereinbarung sind eventuell unwirksame Bestimmungen so umzudeuten, zu ergänzen oder zu ersetzen, dass der mit der unwirksamen Bestimmung verfolgte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt für den Fall, dass Regelungslücken in dieser Vereinbarung vorhanden sein sollten.“

§ 13, Weitere Vertragsbestandteile

Die in § 13 aufgeführten Vertragsbestandteile können jeweils mit einer Unterschriftenzeile für den Kunden und den Anbieter versehen werden, aus juristischer Sicht ist dies aber nicht erforderlich, da die Anhänge gemäß § 13 Vertragsbestandteil sind und daher die Unterschrift des Vertrages ausreicht.

Begleitende Hinweise zu Anhang A, Leistungspflichten des Anbieters
(Beschreibung der Standardleistungen)

Zu Ziffer 2, ASP-Produkt und dessen Funktionalitäten/ Zusammenhang von Leistungsbeschreibung und Verfügbarkeit/Haftung

Zu beachten ist bei der Leistungsbeschreibung, dass das Nichtvorliegen (einzelner) der angegebenen Funktionalitäten zur Nichtverfügbarkeit i.S.d. Ziffer 6 führen kann. Insoweit empfiehlt sich eine abschließende Beschaffenheitsvereinbarung.

Beispielsformulierung im Zusammenhang mit dem Leistungsübergabepunkt:

„Der Umfang der Leistungen von Anbieter endet aus der Sicht von Kunde am Leistungsübergabepunkt.“

Zu Ziffer 3, Zugangsberechtigung

Die Beschreibung der Zugangsberechtigung ist abhängig vom Geschäftsmodell des Anbieters. Eine mögliche Formulierung könnte lauten:

„Kunde muss bei erstmaliger Nutzung von ASP-Produkt selbst eine User ID und ein Passwort generieren, die zur weiteren Nutzung von ASP-Produkt erforderlich sind. Der Kunde ist verpflichtet, User ID und Passwort geheim zu halten und Dritten gegenüber nicht zugänglich zu machen.“
Zu Ziffer 7.2: Verfügbarkeit 

Herzstück des ASP-Vertrages wird häufig die Regelung der Verfügbarkeit sein. In der bisherigen Praxis von Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Telekommuni​kations- und Internetverträge werden regelmäßig Ver​fügbarkeitswerte < 100 % genannt. Diese Vertragspraxis ist von der rechtswissenschaftli​chen Literatur überwiegend als zulässige Leistungsbestimmung gewertet worden. In Anhang A, Ziffer 7.2 dieses Vertragsbeispiels (Zeiten einer verfügbaren Nutzung)  ist aus AGB-rechtlichen Gründen gleichwohl eine Verfügbarkeit von 100 % zugrunde gelegt. Die Entscheidung hierfür beruht auf einem aktuellen höchstrichterlichen Urteil (BGH XI ZR 138/00 vom 12.12.2000, abgedruckt z.B. in CR 2001 S. 181 ff), das auch für ASP-Verträge Relevanz haben kann. 

Dem Urteil lag - verkürzt - der folgende Sachverhalt zugrunde: Ein Kreditinstitut verwendete im Zusammenhang mit seinem Online-Service eine AGB-Klausel, nach der es aus technischen und betrieblichen Gründen (wie Änderungen und Verbesserungen an den technischen Anlagen oder Wartungs- sowie Instandsetzungsarbeiten) zu zeitweiligen Beschränkungen und Unterbrechungen des Zugangs zum Online Service kommen könne. Der Bundesgerichtshof hat diese Klausel für unzulässig erklärt. Bei der Klausel handle es sich nicht um eine „kontrollfreie“ Abrede über den unmittelbaren Gegenstand der Hauptleistung (§ 307 Abs.3 S.1 BGB), sondern um eine Einschränkung des Hauptleistungsversprechens, die der gerichtlichen Inhaltskontrolle unterliege. Als Haftungsfreizeichnung sei die Klausel unwirksam nach den AGB-rechtlichen Regelungen, da das Risiko zeitweiliger Zugangsbeschränkungen und –unterbrechungen allein vom Kunden getragen werden soll. Eine umfassende Freizeichnung für betrieblich bedingte Unterbrechungen sei nicht möglich. 

Es ist zu erwarten, dass die in dieser Entscheidung geprägten Grundsätze auch bei der gerichtlichen Beurteilung der Verfügbarkeitsklauseln von ASP-Verträgen herangezogen werden. Eine AGB-Klausel zur Einschränkung der Verfügbarkeit < 100 % liefe dabei Gefahr, für unwirksam erklärt zu werden.    


Die Festlegung einer geringeren Verfügbarkeit kann aber weiterhin individuell ausgehandelt und vereinbart werden, wo aufgrund des Geschäfts-modells eine individuelle Vereinbarung Praxis ist (siehe hierzu auch Anhang B).

Tabelle:

Vom Anbieter sind in der Tabelle Zeiträume der geplanten Nichtverfügbarkeit, z.B. durch  Wartungsfenster und Datensicherung, konkret festzulegen, damit sich der Kunde darauf einstellen kann.

Ziffer 7.3, Zugelassene Beanspruchung

Der „zugelassenen Beanspruchung“ entsprechen terminologisch und der Sache nach die „Schwellenwerte für die Systembelastung“.
Ziffer 9, Reporting

Bei Ziffer 9 wird davon ausgegangen, dass dem Anbieter im Falle der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen die Darlegungslast dahingehend obliegt, dass er im Gerichtsverfahren substantiiert die Verfügbarkeit seines ASP-Produkts zum beanstandeten Zeitpunkt darlegen muss.

Der Anbieter muss eigenständig prüfen, wie lange er die Reportingdaten aufbewahren kann und will. Während der Dauer der mietrechtlichen Gewährleistungsfrist, d.h.  36 Monate (Regelverjährung, § 195 BGB, zu beachten: Verjährungsbeginn § 199) ist eine Verkürzung auf 12 Monate möglich, vgl. § 309 8 ff) BGB.
Begleitende Hinweise zu Anhang B, Kundenindividuelle Vereinbarungen

Ziffer 5: Antwortzeiten

Definiert der Anbieter aufgrund seines Geschäftsmodells keine Antwortzeiten, hat er seine Leistungen nach mittlerer Art und Güte zu erbringen (vgl. § 243 BGB). Was eine Leistung mittlerer Art und Güte bei ASP bedeutet, wird die Rechtsprechung herausarbeiten. Die Besonderheiten des Internets werden dabei Berücksichtigung finden müssen.

Ziffer 6 und 7: Prioritätsstufen und Eskalation 

Der Anbieter kann festlegen, dass das Eskalationsverfahren für sämtliche Unstimmigkeiten zwischen den Parteien Anwendung findet. Er kann jedoch auch vorschlagen, die Anwendung des Eskalationsverfahrens auf konkrete Fälle zu beschränken; letzteres könnte z.B. im Falle der Nichteinhaltung von Reaktionszeiten der Fall sein. Neben der Definition der einzelnen Eskalationsstufen kann also festgelegt werden, in welcher PRIO-Stufe welche Eskalationsstufe angewandt wird. 

Beispiel: Die PRIO-Stufen 2 und 3 laufen in der 1. Instanz die Eskalationsstufe 1 an und gehen erst durch das Versäumen der entsprechenden Frist in die Eskalationsstufe 2 über; die PRIO-Stufe 1 (aufgrund der hohen Belastung/Problemstufe) wird gleich der Eskalationsstufe 2 zugeordnet.
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Vor dem Vertragsschluss sollte grundsätzlich ein professioneller unternehmensinterner oder ex-terner Berater mit der Anpas-sung der Formulierungen befasst werden!





In sämtlichen Teilen des Dokuments sind alternative Formulierungen, Optionen, durch den Anbieter auszufüllende Felder, vorzunehmende Auflistungen und Spezifizierungen enthalten. Im Text sind diese Stellen optisch hervorgehoben. Die alternativen Formulierungen sind in zwei oder drei Spalten nebeneinander aufgeführt, Optionen und vom Anbieter noch leistungsspezifisch zu erstellende Teile des Vertrags sind grau, Formulierungen mit Raum für individuelle Angaben (z.B. Fristen, Eurobeträge) in Kästchen gelb hinterlegt. 


Um den Hintergrund der jeweils möglichen Formulierungen oder auch die Gründe für eine vorgeschlagene Formulierung zu erläutern, finden sich in den „Begleitenden Hinweisen“ zu vielen Regelungen Ausführungen. Textpassagen in dem Beispielsvertrag, zu denen sich in den „Begleitenden Hinweisen“ solche Erläuterungen finden, sind mit einem hochgestellten Sternchen (*) gekennzeichnet. Dem Anwender wird empfohlen, bei der Verwendung des Beispielsvertrages immer auch die begleitenden Hinweise zu lesen. Erläuterungen, die sich direkt im Text des Beispielsvertrages finden, sollten selbstverständlich in der angepassten und endgültig verwendeten Vertragsversion gelöscht sein.





Vorsicht bei der Einschränkung der Verfügbarkeit in AGB-Verträgen !





Vorsicht bei der Einschränkung der Verfügbarkeit in AGB-Verträgen !








Weiterhin möglich: Einschränkung der Verfügbarkeit durch Individualvereinbarung !
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